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E.  

Vom Straf- und Begnadigungsrecht. 

 

 

Das Strafrecht ist das Recht des Befehlshabers gegen den Unterwürfigen, ihn wegen 

seines Verbrechens mit einem Schmerz zu belegen. Der Oberste im Staate kann also 

nicht bestraft werden, sondern man kann sich nur seiner Herrschaft entziehen. — 

Diejenige Übertretung des öffentlichen Gesetzes, die den, welcher sie begeht, 

unfähig macht, Staatsbürger zu sein, heißt Verbrechen schlechthin (crimen), aber 

auch ein öffentliches Verbrechen (crimen publicum); daher das erstere (das 

Privatverbrechen) vor die Civil-, das andere vor die Criminalgerechtigkeit gezogen 

wird. — Veruntreuung, d.i. Unterschlagung der zum Verkehr anvertrauten Gelder 

oder Waaren, Betrug im Kauf und Verkauf bei sehenden Augen des Anderen sind 

Privatverbrechen. Dagegen sind: falsch Geld oder falsche Wechsel zu machen, 

Diebstahl und Raub u.dergl. öffentliche Verbrechen, weil das gemeine Wesen und 

nicht bloß eine einzelne Person dadurch gefährdet wird. — Sie könnten in die der 

niederträchtigen Gemüthsart (indolis abiectae) und die der gewaltthätigen (indolis 

violentae) eingetheilt werden. 

Richterliche Strafe (poena forensis), die von der natürlichen (poena naturalis), 

dadurch das Laster sich selbst bestraft und auf welche der Gesetzgeber gar nicht 

Rücksicht nimmt, verschieden, kann niemals bloß als Mittel ein anderes Gute zu 

befördern für den Verbrecher selbst, oder für die bürgerliche Gesellschaft, sondern 

muß jederzeit nur darum wider ihn verhängt werden, weil er verbrochen hat; denn der 

Mensch kann nie bloß als Mittel zu den Absichten eines Anderen gehandhabt und 



unter die Gegenstände des Sachenrechts gemengt werden, wowider ihn seine 

angeborne Persönlichkeit schützt, ob er gleich die bürgerliche einzubüßen gar wohl 

verurtheilt werden kann. Er muß vorher strafbar befunden sein, ehe noch daran 

gedacht wird, aus dieser Strafe einigen Nutzen für ihn selbst oder seine Mitbürger zu 

ziehen. Das Strafgesetz ist ein kategorischer Imperativ, und wehe dem! welcher die 

Schlangenwindungen der Glückseligkeitslehre durchkriecht, um etwas aufzufinden, 

was durch den Vortheil, den es verspricht, ihn von der Strafe, oder auch nur einem 

Grade derselben entbinde nach dem pharisäischen Wahlspruch: »Es ist besser, daß | 

ein Mensch sterbe, als daß das ganze Volk verderbe;« denn wenn die Gerechtigkeit 

untergeht, so hat es keinen Werth mehr, daß Menschen auf Erden leben. — Was soll 

man also von dem Vorschlage halten: einem Verbrecher auf den Tod das Leben zu 

erhalten, wenn er sich dazu verstände, an sich gefährliche Experimente machen zu 

lassen, und so glücklich wäre gut durchzukommen; damit die Ärzte dadurch eine 

neue, dem gemeinen Wesen ersprießliche Belehrung erhielten? Ein Gerichtshof 

würde das medicinische Collegium, das diesen Vorschlag thäte, mit Verachtung 

abweisen; denn die Gerechtigkeit hört auf eine zu sein, wenn sie sich für irgend einen 

Preis weggiebt. 

Welche Art aber und welcher Grad der Bestrafung ist es, welche die öffentliche 

Gerechtigkeit sich zum Princip und Richtmaße macht? Kein anderes, als das Princip 

der Gleichheit, (im Stande des Züngleins an der Wage der Gerechtigkeit) sich nicht 

mehr auf die eine, als auf die andere Seite hinzuneigen. Also: was für 

unverschuldetes Übel du einem Anderen im Volk zufügst, das thust du dir selbst an. 

Beschimpfst du ihn, so beschimpfst du dich selbst; bestiehlst du ihn, so bestiehlst du 

dich selbst; schlägst du ihn, so schlägst du dich selbst; tödtest du ihn, so tödtest du 

dich selbst. Nur das Wiedervergeltungsrecht (ius talionis) aber, wohl zu verstehen, 

vor den Schranken des Gerichts (nicht in deinem Privaturtheil), kann die Qualität und 

Quantität der Strafe bestimmt angeben; alle andere sind hin und her schwankend und 

können anderer sich einmischenden Rücksichten wegen keine Angemessenheit mit 

dem Spruch der reinen und strengen Gerechtigkeit enthalten. — Nun scheint es zwar, 

daß der Unterschied der Stände das Princip der Wiedervergeltung Gleiches mit 

Gleichem nicht verstatte; aber wenn es gleich nicht nach dem Buchstaben möglich 

sein kann, so kann es doch der Wirkung nach respective auf die Empfindungsart der 



Vornehmeren immer geltend bleiben. — So hat z.B. Geldstrafe wegen einer 

Verbalinjurie gar kein Verhältniß zur Beleidigung, denn der des Geldes viel hat, kann 

diese sich wohl einmal zur Lust erlauben; aber die Kränkung der Ehrliebe des Einen 

kann doch dem Wehthun des Hochmuths des Anderen sehr gleich kommen: wenn 

dieser nicht allein öffentlich abzubitten, sondern jenem, ob er zwar niedriger ist, etwa 

zugleich die Hand zu küssen durch Urtheil und Recht genöthigt würde. Eben so wenn 

der gewaltthätige Vornehme für die Schläge, die er dem niederen, aber schuldlosen 

Staatsbürger zumißt, außer der Abbitte noch zu einem einsamen und beschwerlichen 

Arrest verurtheilt würde, weil | 

hiemit, außer der Ungemächlichkeit, noch die Eitelkeit des Thäters schmerzhaft 

angegriffen und so durch Beschämung Gleiches mit Gleichem gehörig vergolten 

würde. — Was heißt das aber: »Bestiehlst du ihn, so bestiehlst du dich selbst«? Wer 

da stiehlt, macht aller Anderer Eigenthum unsicher; er beraubt sich also (nach dem 

Recht der Wiedervergeltung) der Sicherheit alles möglichen Eigenthums; er hat nichts 

und kann auch nichts erwerben, will aber doch leben; welches nun nicht anders 

möglich ist, als daß ihn Andere ernähren. Weil dieses aber der Staat nicht umsonst 

thun wird, so muß er diesem seine Kräfte zu ihm beliebigen Arbeiten (Karren- oder 

Zuchthausarbeit) überlassen und kommt auf gewisse Zeit, oder nach Befinden auch 

auf immer in den Sklavenstand. — Hat er aber gemordet, so muß er sterben. Es giebt 

hier kein Surrogat zur Befriedigung der Gerechtigkeit. Es ist keine Gleichartigkeit 

zwischen einem noch so kummervollen Leben und dem Tode, also auch keine 

Gleichheit des Verbrechens und der Wiedervergeltung, als durch den am Thäter 

gerichtlich vollzogenen, doch von aller Mißhandlung, welche die Menschheit in der 

leidenden Person zum Scheusal machen könnte, befreieten Tod. — Selbst wenn sich 

die bürgerliche Gesellschaft mit aller Glieder Einstimmung auflösete (z.B. das eine 

Insel bewohnende Volk beschlösse auseinander zu gehen und sich in alle Welt zu 

zerstreuen), müßte der letzte im Gefängniß befindliche Mörder vorher hingerichtet 

werden, damit jedermann das widerfahre, was seine Thaten werth sind, und die 

Blutschuld nicht auf dem Volke hafte, das auf diese Bestrafung nicht gedrungen hat: 

weil es als Theilnehmer an dieser öffentlichen Verletzung der Gerechtigkeit betrachtet 

werden kann. 

Diese Gleichheit der Strafen, die allein durch die Erkenntniß des Richters auf den Tod 



nach dem strengen Wiedervergeltungsrechte möglich ist, offenbart sich daran, daß 

dadurch allein proportionirlich mit der inneren Bösartigkeit der Verbrecher das 

Todesurtheil über alle (selbst wenn es nicht einen Mord, sondern ein anderes nur mit 

dem Tode zu tilgendes Staatsverbrechen beträfe) ausgesprochen wird. — Setzet: 

daß, wie in der letzten schottischen Rebellion, da verschiedene Theilnehmer an 

derselben (wie Balmerino und andere) durch ihre Empörung nichts als eine dem 

Hause Stuart schuldige Pflicht auszuüben glaubten, andere dagegen Privatabsichten 

hegten, von dem höchsten Gericht das Urtheil so gesprochen worden wäre: ein jeder 

solle die Freiheit der Wahl zwischen dem Tode und der Karrenstrafe haben; so sage 

ich: der ehrliche Mann wählt den Tod, | 

der Schelm aber die Karre; so bringt es die Natur des menschlichen Gemüths mit 

sich. Denn der erstere kennt etwas, was er noch höher schätzt, als selbst das Leben: 

nämlich die Ehre; der andere hält ein mit Schande bedecktes Leben doch immer 

noch für besser, als gar nicht zu sein (animam praeferre pudori. Iuven.). Der erstere 

ist nun ohne Widerrede weniger strafbar als der andere, und so werden sie durch den 

über alle gleich verhängten Tod ganz proportionirlich bestraft, jener gelinde nach 

seiner Empfindungsart und dieser hart nach der seinigen; da hingegen, wenn 

durchgängig auf die Karrenstrafe erkannt würde, der erstere zu hart, der andere für 

seine Niederträchtigkeit gar zu gelinde bestraft wäre; und so ist auch hier im 

Ausspruche über eine im Complot vereinigte Zahl von Verbrechern der beste 

Ausgleicher vor der öffentlichen Gerechtigkeit der Tod. — Überdem hat man nie 

gehört, daß ein wegen Mordes zum Tode Verurtheilter sich beschwert hätte, daß ihm 

damit zu viel und also unrecht geschehe; jeder würde ihm ins Gesicht lachen, wenn 

er sich dessen äußerte. — Man müßte sonst annehmen, daß, wenn dem Verbrecher 

gleich nach dem Gesetz nicht unrecht geschieht, doch die gesetzgebende Gewalt im 

Staat diese Art von Strafe zu verhängen nicht befugt und, wenn sie es thut, mit sich 

selbst im Widerspruch sei. 

So viel also der Mörder sind, die den Mord verübt, oder auch befohlen, oder dazu 

mitgewirkt haben, so viele müssen auch den Tod leiden; so will es die Gerechtigkeit 

als Idee der richterlichen Gewalt nach allgemeinen, a priori begründeten Gesetzen. 

— Wenn aber doch die Zahl der Complicen (correi) zu einer solchen That so groß ist, 

daß der Staat, um keine solche Verbrecher zu haben, bald dahin kommen könnte, 



keine Unterthanen mehr zu haben, und sich doch nicht auflösen, d.i. in den noch viel 

ärgeren, aller äußeren Gerechtigkeit entbehrenden Naturzustand übergehen 

(vornehmlich nicht durch das Spectakel einer Schlachtbank das Gefühl des Volks 

abstumpfen) will, so muß es auch der Souverän in seiner Macht haben, in diesem 

Nothfall (casus necessitatis) selbst den Richter zu machen (vorzustellen) und ein 

Urtheil zu sprechen, welches statt der Lebensstrafe eine andere den Verbrechern 

zuerkennt, bei der die Volksmenge noch erhalten wird, dergleichen die Deportation 

ist: dieses selbst aber nicht als nach einem öffentlichen Gesetz, sondern durch einen 

Machtspruch, d.i. einen Act des Majestätsrechts, der als Begnadigung nur immer in 

einzelnen Fällen ausgeübt werden kann. 

Hiegegen hat nun der Marchese Beccaria aus theilnehmender Em|pfindelei  

einer affectirten Humanität (compassibilitas) seine Behauptung der Unrechtmäßigkeit 

aller Todesstrafe aufgestellt: weil sie im ursprünglichen bürgerlichen Vertrage nicht 

enthalten sein könnte; denn da hätte jeder im Volk einwilligen müssen, sein Leben zu 

verlieren, wenn er etwa einen Anderen (im Volk) ermordete; diese Einwilligung aber 

sei unmöglich, weil Niemand über sein Leben disponiren könne. Alles Sophisterei und 

Rechtsverdrehung. 

Strafe erleidet jemand nicht, weil er sie, sondern weil er eine strafbare Handlung 

gewollt hat; denn es ist keine Strafe, wenn einem geschieht, was er will, und es ist 

unmöglich, gestraft werden zu wollen. — Sagen: ich will gestraft werden, wenn ich 

jemand ermorde, heißt nichts mehr als: ich unterwerfe mich sammt allen Übrigen den 

Gesetzen, welche natürlicherweise, wenn es Verbrecher im Volk giebt, auch 

Strafgesetze sein werden. Ich als Mitgesetzgeber, der das Strafgesetz dictirt, kann 

unmöglich dieselbe Person sein, die als Unterthan nach dem Gesetz bestraft wird; 

denn als ein solcher, nämlich als Verbrecher, kann ich unmöglich eine Stimme in der 

Gesetzgebung haben (der Gesetzgeber ist heilig). Wenn ich also ein Strafgesetz 

gegen mich als einen Verbrecher abfasse, so ist es in mir die reine rechtlich-

gesetzgebende Vernunft (homo noumenon), die mich als einen des Verbrechens 

Fähigen, folglich als eine andere Person (homo phaenomenon) sammt allen übrigen 

in einem Bürgerverein dem Strafgesetze unterwirft. Mit andern Worten: nicht das Volk 

(jeder einzelne in demselben), sondern das Gericht (die öffentliche Gerechtigkeit), 

mithin ein anderer als der Verbrecher dictirt die Todesstrafe, und im Socialcontract ist 



gar nicht das Versprechen enthalten, sich strafen zu lassen und so über sich selbst 

und sein Leben zu disponiren. Denn wenn der Befugniß zu strafen ein Versprechen 

des Missethäters zum Grunde liegen müßte, sich strafen lassen zu wollen, so müßte 

es diesem auch überlassen werden, sich straffällig zu finden, und der Verbrecher 

würde sein eigener Richter sein. — Der Hauptpunkt des Irrthums (…) dieses 

Sophisms besteht darin: daß man das eigene Urtheil des Verbrechers (das man 

seiner Vernunft nothwendig zutrauen muß), des Lebens verlustig werden zu müssen, 

für einen Beschluß des Willens ansieht, es sich selbst zu nehmen, und so sich die 

Rechtsvollziehung mit der Rechtsbeurtheilung in einer und derselben Person 

vereinigt vorstellt. 

Es giebt indessen zwei todeswürdige Verbrechen, in Ansehung deren, ob die 

Gesetzgebung auch die Befugniß habe, sie mit der Todesstrafe | 

zu belegen, noch zweifelhaft bleibt. Zu beiden verleitet das Ehrgefühl. Das eine ist 

das der Geschlechtsehre, das andere der Kriegsehre und zwar der wahren Ehre, 

welche jeder dieser zwei Menschenclassen als Pflicht obliegt. Das eine Verbrechen 

ist der mütterliche Kindesmord (infanticidium maternale); das andere der 

Kriegsgesellenmord (commilitonicidium), das Duell. — Da die Gesetzgebung die 

Schmach einer unehelichen Geburt nicht wegnehmen und eben so wenig den Fleck, 

welcher aus dem Verdacht der Feigheit, der auf einen untergeordneten 

Kriegsbefehlshaber fällt, welcher einer verächtlichen Begegnung nicht eine über die 

Todesfurcht erhobene eigene Gewalt entgegensetzt, wegwischen kann: so scheint 

es, daß Menschen in diesen Fällen sich im Naturzustande befinden und Tödtung 

(homicidium), die alsdann nicht einmal Mord (homicidium dolosum) heißen müßte, in 

beiden zwar allerdings strafbar sei, von der obersten Macht aber mit dem Tode nicht 

könne bestraft werden. Das uneheliche auf die Welt gekommene Kind ist außer dem 

Gesetz (denn das heißt Ehe), mithin auch außer dem Schutz desselben geboren. Es 

ist in das gemeine Wesen gleichsam eingeschlichen (wie verbotene Waare), so daß 

dieses seine Existenz (weil es billig auf diese Art nicht hätte existiren sollen), mithin 

auch seine Vernichtung ignoriren kann, und die Schande der Mutter, wenn ihre 

uneheliche Niederkunft bekannt wird, kann keine Verordnung heben. — Der zum 

Unter-Befehlshaber eingesetzte Kriegesmann, dem ein Schimpf angethan wird, sieht 

sich eben sowohl durch die öffentliche Meinung der Mitgenossen seines Standes 



genöthigt, sich Genugthuung und, wie im Naturzustande, Bestrafung des Beleidigers 

nicht durchs Gesetz, vor einem Gerichtshofe, sondern durch das Duell, darin er sich 

selbst der Lebensgefahr aussetzt, zu verschaffen, um seinen Kriegsmuth zu 

beweisen, als worauf die Ehre seines Standes wesentlich beruht, sollte es auch mit 

der Tödtung seines Gegners verbunden sein, die in diesem Kampfe, der öffentlich 

und mit beiderseitiger Einwilligung, doch auch ungern geschieht, eigentlich nicht Mord 

(homicidium dolosum) genannt werden kann. — — Was ist nun in beiden (zur 

Criminalgerechtigkeit gehörigen) Fällen Rechtens? — Hier kommt die 

Strafgerechtigkeit gar sehr ins Gedränge: entweder den Ehrbegriff (der hier kein 

Wahn ist) durchs Gesetz für nichtig zu erklären und so mit dem Tode zu strafen, oder 

von dem Verbrechen die angemessene Todesstrafe wegzunehmen, und so entweder 

grausam oder nachsichtig zu sein. Die Auflösung dieses Knotens ist: daß der 

kategorische Imperativ der Strafgerechtigkeit (die gesetzwidrige |Tödtung eines 

Anderen müsse mit dem Tode bestraft werden) bleibt, die Gesetzgebung selber aber 

(mithin auch die bürgerliche Verfassung), so lange noch als barbarisch und 

unausgebildet, daran Schuld ist, daß die Triebfedern der Ehre im Volk (subjectiv) 

nicht mit den Maßregeln zusammen treffen wollen, die (objectiv) ihrer Absicht gemäß 

sind, so daß die öffentliche, vom Staat ausgehende Gerechtigkeit in Ansehung der 

aus dem Volk eine Ungerechtigkeit wird.  

  

II. 

Das Begnadigungsrecht (ius aggratiandi) für den Verbrecher, entweder der Milderung 

oder gänzlichen Erlassung der Strafe, ist wohl unter allen Rechten des Souveräns 

das schlüpfrigste, um den Glanz seiner Hoheit zu beweisen und dadurch doch im 

hohen Grade unrecht zu thun. — In Ansehung der Verbrechen der Unterthanen 

gegen einander steht es schlechterdings ihm nicht zu, es auszuüben; denn hier ist 

Straflosigkeit (impunitas criminis) das größte Unrecht gegen die letztern. Also nur bei 

einer Läsion, die ihm selbst widerfährt, (crimen laesae maiestatis) kann er davon 

Gebrauch machen. Aber auch da nicht einmal, wenn durch Ungestraftheit dem Volk 

selbst in Ansehung seiner Sicherheit Gefahr erwachsen könnte. — Dieses Recht ist 

das einzige, was den Namen des Majestätsrechts verdient. 
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5.  

Zusatz zur Erörterung der Begriffe des Strafrechts. 

 

 

Die bloße Idee einer Staatsverfassung unter Menschen führt schon den Begriff einer 

Strafgerechtigkeit bei sich, welche der obersten Gewalt zusteht. Es fragt sich nur, ob 

die Strafarten dem Gesetzgeber gleichgültig sind, wenn sie nur als Mittel dazu 

taugen, das Verbrechen (als Verletzung der Staatssicherheit im Besitz des Seinen 

eines jeden) zu entfernen, oder ob auch noch auf Achtung für die Menschheit in der 

Person des Misse|thäters  

(d.i. für die Gattung) Rücksicht genommen werden müsse, und zwar aus bloßen 

Rechtsgründen, indem ich das ius talionis der Form nach noch immer für die einzige 

a priori bestimmende (nicht aus der Erfahrung, welche Heilmittel zu dieser Absicht die 

kräftigsten wären, hergenommene) Idee als Princip des Strafrechts halte.* — Wie 

wird es aber mit den Strafen gehalten werden, die keine Erwiederung zulassen, weil 

diese entweder an sich unmöglich, oder selbst ein strafbares Verbrechen an der 

Menschheit überhaupt sein würden, wie z.B. das der Nothzüchtigung, imgleichen das 

der Päderastie, oder Bestialität? Die beiden ersteren durch Castration (entweder wie 

eines weißen oder schwarzen Verschnittenen im Serail), das letztere durch 

Ausstoßung aus der bürgerlichen Gesellschaft auf immer, weil er sich selbst der 

menschlichen unwürdig gemacht hat. — Per quod quis peccat, per idem punitur et 

idem. — Die gedachten Verbrechen heißen darum unnatürlich, weil sie an der 

Menschheit selbst ausgeübt werden. — Willkürlich Strafen für sie zu verhängen ist 

dem Begriff einer Straf-Gerechtigkeit buchstäblich zuwider. Nur dann kann der 



Verbrecher nicht klagen, daß ihm unrecht geschehe, wenn er seine Übelthat sich 

selbst über den Hals zieht, und ihm, wenn gleich nicht dem Buchstaben, doch dem 

Geiste des Strafgesetzes gemäß das widerfährt, was er an anderen verbrochen hat. 

  

  

Anmerkungen:  

* In jeder Bestrafung liegt etwas das Ehrgefühl des Angeklagten (mit Recht) 

Kränkendes, weil sie einen bloßen einseitigen Zwang enthält und so an ihm die 

Würde eines Staatsbürgers, als eines solchen, in einem besonderen Fall wenigstens 

suspendirt ist: da er einer äußeren Pflicht unterworfen wird, der er seinerseits keinen 

Widerstand entgegen setzen darf. Der Vornehme und Reiche, der auf den Beutel 

geklopft wird, fühlt mehr seine Erniedrigung sich unter den Willen des geringeren 

Mannes beugen zu müssen, als den Geldverlust. Die Strafgerechtigkeit (iustitia 

punitiva), da nämlich das Argument der Strafbarkeit moralisch ist (quia peccatum 

est), muß hier von der Strafklugheit, da es bloß pragmatisch ist (ne peccetur) und 

sich auf Erfahrung von dem gründet, was am stärksten wirkt, Verbrechen abzuhalten, 

unterschieden werden und hat in der Topik der Rechtsbegriffe einen ganz anderen 

Ort, locus iusti, nicht des conducibilis oder des Zuträglichen in gewisser Absicht, noch 

auch den des bloßen honesti, dessen Ort in °der Ethik [°der] aufgesucht werden 

muß.  

  

 

 


